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Amtliche 
Bekanntmachungen

Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl
Landkreis Emmendingen
 
Ö�entliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis für die 
Wahl zum Europäischen Parla-
ment - Europawahl - und für die 
Wahl des Gemeinderats und 
des Ortschaftsrats sowie die 
Erteilung von Wahlscheinen für 
diese Wahlen am 26. Mai 2019 
Am 26. Mai 2019 �ndet in der Bundesrepub-
lik Deutschland die Wahl zum Europäischen 
Parlament - Europawahl - und gleichzeitig 
�nden in der Gemeinde Sasbach am Kaiser-
stuhl die Kommunalwahlen - Wahl des Ge-
meinderats, Wahl des Ortschaftsrats Jechtin-
gen, Ortschaftsrats Leiselheim und die Wahl 
des Kreistags - statt. 
 
1.  Die Wählerverzeichnisse für die Eu-

ropawahl und die Kommunalwahlen 
- für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Sasbach am Kaiserstuhl und den 
Ortsteilen Jechtingen und Leisel-
heim, werden in der Zeit vom 6. Mai 
2019 bis 10. Mai 2019 während 
der allgemeinen Ö�nungszeiten für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
im Rathaus, Bürgerbüro, Hauptstr. 15, 
79361 Sasbach am Kaiserstuhl, nicht 
barrierefrei, bereitgehalten. 

 
 Jeder Wahlberechtigte kann die Rich-

tigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprü-
fen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit 

Freitag, 26.04.2019
DRK Sasbach - Papiersammlung 
Schützenverein Jechtingen 
- Generalversammlung 

Sa. 27.04. u. So. 28.04.2019
Sasbacher Winzerkeller 
- O�ener Winzerkeller 

Sonntag, 28.04.2019
Mandolinen- und 
Gitarrenverein Jechtingen 
- Matinee Konzert 
Winzergenossenschaft 
Jechtingen-Amoltern 
- Jechtinger Maifest und 
O�ener Winzerkeller 

Montag, 29.04.2019
Abfuhr Graue Tonne 

Mittwoch, 01.05.2019 
Winzergenossenschaft 
Jechtingen-Amoltern - 
Jechtinger Maifest und 
O�ener Winzerkeller 
SV Jechtingen - 1. Maihock 
FV Sasbach - Verbandsspiele 

Donnerstag, 02.05.2019
SV Jechtingen - Verbandsspiele 

Freitag, 03.05.2019
Sirenenüberprüfung

des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melde-
register ein Sperrvermerk gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist. Das Wählerver-
zeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

 
 Wählen kann nur, wer in die Wähler-

verzeichnisse für die Europawahl/
Kommunalwahlen eingetragen ist 
oder einen Wahlschein für diese Wah-
len hat. 

2.  Für die Kommunalwahlen gilt au-
ßerdem 

2.1  Wahl des Gemeinderats – Ort-
schaftsrats 

 Personen, die ihr Wahlrecht für Ge-
meindewahlen durch Wegzug oder 
Verlegung der Hauptwohnung aus 
der Gemeinde verloren haben und 
vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-
nung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Monate 
wieder in der Gemeinde wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen. Für die 
Wahl des Ortschaftsrats setzt dies 
voraus, dass die in Satz 1 genannten 
Personen am Wahltag in der Ort-
schaft ihre (Haupt-)Wohnung haben. 

 
2.2  Wahl des Kreistags 
 Personen, die ihr Wahlrecht 
 für die Wahl des Kreistags - 
 durch Wegzug oder Verlegung der 

Hauptwohnung aus dem Landkreis 
verloren haben und vor Ablauf von 
drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in den Landkreis - in das Ver-
bandsgebiet - zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei 
Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet 

Redaktionsschluss- 
Änderung 1. Mai 
Der Redaktionsschluss für das Gemein-
deblatt am 03.05.2019 in der 18. Kalen-
derwoche wird vorverlegt auf Montag, 
den 29.04.2019 11 Uhr. 
Bitte beachten Sie, dass später eingehen-
de Anzeigen nicht mehr berücksichtigt 
werden können. 
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30
 
Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Ehrlacher  91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Ö�nungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr

Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Detlef Franke
Auwaldstraße 4, 79367 Weisweil
Tel. 07646-2 08 oder 0175/2 23 31 14
Fax: 07646-4 95

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, 
Tel. 07602/91 01-26 Sabine Riesterer
Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

P�egestützpunkt  07641 451-3091
Landkreis Emmendingen

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königscha�hausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
Störungen Abwasserbeseitigung
Gerd Friedrich  (En) 82 02
  (En) 37 94
24-Stunden-Rohrreinigungs-
Notdienst  07824/66 42 00

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Netze BW GmbH Rheinhausen 0800-36 29 477
TV-Kabel Service-Nr. Primacom  030 25 77 77 77
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-emmendingen@bw-lv.de
Sprechstunden ohne Voranmeldung 
Mittwoch 16-17 und Donnerstag 11-12 Uhr.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und p�egebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
26.04.2019 Stadtapotheke am Marktplatz Emmendingen
26.04.2019 Bienenberg-Apotheke Malterdingen
27.04.2019 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim
28.04.2019 Tulla-Apotheke Rheinhausen
28.04.2019 Breisgau-Apotheke Teningen
29.04.2019 Stadt-Apotheke Breisach
29.04.2019 Rathaus-Apotheke Kenzingen
30.04.2019 Mithras-Apotheke Riegel
30.04.2019 Breisgau-Apotheke Teningen
01.05.2019 St. Blasius-Apotheke Wyhl
01.05.2019 Neue Apotheke Emmendingen
02.05.2019 Bürkle-Apotheke Emmendingen
02.05.2019 Stadt-Apotheke Herbolzheim 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Ö�nungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Montag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Montag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de
www.primo-stockach.de

Impressum
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haben, ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetra-
gen. Ist die Gemeinde, in der ein An-
trag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis gestellt wird, nicht identisch 
mit der Gemeinde, von der aus der 
Wahlberechtigte seinerzeit den Land-
kreis verlassen hat oder seine Haupt-
wohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den 
Zeitpunkt des Wegzugs oder der Ver-
legung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis sowie über das Wahlrecht 
zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die 
Bestätigung erteilt kostenfrei die Ge-
meinde, aus der der Wahlberechtigte 
seinerzeit weggezogen ist oder aus 
der er seine Hauptwohnung verlegt 
hat. 

 
2.3  Wahlberechtigte Unionsbürger, die 

nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht 
der Meldep�icht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, 
werden ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis hat der 
Unionsbürger eine Versicherung an Ei-
des statt mit den Erklärungen nach § 3 
Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung 
anzuschließen. 

 Die Anträge auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis müssen schrift-
lich gestellt werden und spätes-
tens bis zum Sonntag, 5. Mai 2019 
(keine Verlängerung möglich) 
beim Bürgermeisteramt Sasbach 
a. K., Bürgerbüro, Hauptstr. 15, 
79361 Sasbach a. K. eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und 
Erklärungen hält das Bürgermeis-
teramt Sasbach a. K., Bürgerbüro, 
Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a. K. 
bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

 Wird dem Antrag entsprochen, erhält 
der Betro�ene eine Wahlbenachrich-
tigung, sofern er nicht gleichzeitig 
einen Wahlschein beantragt hat. 

3.  Wer die Wählerverzeichnisse für un-
richtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. 
Tag vor der Wahl (vgl. Nr. 1), spätes-
tens am Freitag, 10. Mai 2019 bis 
12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
Sasbach a. K., Bürgerbüro Zimmer 1, 
Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a. K. Ein-
spruch einlegen (bzgl. Europawahl) 
bzw. einen Antrag auf Berichtigung 
(bzgl. der Kommunalwahlen) des / 
der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 

 Der Einspruch / Antrag kann schrift-
lich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt / gestellt werden. 

4.  Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens 5. Mai 2019 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. 
Antrag auf Berichtigung stellen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

 Der Wahlberechtigte kann grund-
sätzlich nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Der 
Wahlraum ist in der Wahlbenachrich-
tigung angegeben. Wer in einem an-
deren Wahlbezirk oder durch Brief-
wahl wählen möchte, benötigt dazu 
einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Euro-

pawahl hat, kann im Landkreis Em-
mendingen 

 durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum dieses Landkreises 

 oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5.2 Wer einen Wahlschein für die Kom-

munalwahlen hat, kann entweder in 
einem beliebigen Wahlraum des im 
Wahlschein angegebenen Gebiets 

 oder durch Briefwahl wählen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichniseinge-

tragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1  wenn er nachweist, dass er ohne sein 

Verschulden die nachstehende An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis 

 Europawahl 
 bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei 

Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Eu-
ropawahlordnung (EuWO) bis zum 5. 
Mai 2019 versäumt hat, 

 Kommunalwahlen 
 bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 

2 und 4 Kommunalwahlordnung 
(KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 5. 
Mai 2019 versäumt hat. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unionsbür-
ger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzei-
tig die zur Feststellung seines Wahl-
rechts verlangten Nachweise nach § 
3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2  wenn er nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden 

 bei der Europawahl 
 die Einspruchsfrist gegen das Wäh-

lerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO 
bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 

 bei den Kommunalwahlen 
 die Frist für den Antrag auf Berichti-

gung des Wählerverzeichnisses nach 
§ 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) bis zum 10. Mai 2019 ver-
säumt hat. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unionsbür-
ger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzei-
tig die zur Feststellung seines Wahl-
rechts verlangten Nachweise nach § 
3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 
6.2.3  wenn sein Recht auf Teilnahme an 

der Wahl 
 
 bei der Europawahl 
 erst nach Ablauf der Antragsfrist 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 EuWO, 

 oder erst nach Ablauf der Einspruchs-
frist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstan-
den ist; 

 bei den Kommunalwahlen 
 erst nach Ablauf der Antragsfrist 

nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder 
der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 Kom-
WG entstanden ist. 

 
6.2.4  wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-

verfahren (Europawahl) / Wider-
spruchsverfahren (Kommunalwah-
len) festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
des Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 
6.1 Wahlscheine können von in das Wäh-

lerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum Freitag, 24. Mai 
2019, 18:00 Uhr, beim Bürgermeis-
teramt Sasbach a. K., Bürgerbüro, 
Zimmer 1, Hauptstr. 15, 79361 Sas-
bach a. K. mündlich, schriftlich oder 
in elektronischer Form beantragt 
werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher 
Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten mög-
lich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den. 

 Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis einge-

tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

 Wer den Antrag für einen ande-
ren stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderun-
gen kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Brief-
wahl wählen will, erhält mit den Brief-
wahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, 
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mit den Briefwahlunterlagen für die 
Kommunalwahlen einen gelben 
Wahlbriefumschlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbrie-
fe zurückzusenden sind, sind auf den 
Wahlbriefumschlägen angegeben. 
Ein Merkblatt für die Briefwahl zur 
Europawahl und die Hinweise für die 
Briefwahl zu den Kommunalwahlen 
auf der Rückseite des Wahlscheins 
enthalten die für den Wähler notwen-
digen Informationen. 

7.1 Briefwahl für die Europawahl 
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahl-

berechtigte
einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen blauen Stimm-
zettelumschlag mit dem Aufdruck 
„Stimmzettelumschlag für die 
Briefwahl bei der Europawahl“,
einen amtlichen, mit der Anschrift, 
an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag mit dem Aufdruck 
„Wahlbrief für die Europawahl“ 
und
ein Merkblatt für die Briefwahl.

 
7.2 Briefwahl für die Kommunalwah-

len 
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahl-

berechtigte
die amtlichen Stimmzettel für jede 
Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, 
ggf. mit zugehörigen Merkblät-
tern,
die/den dazugehörigen amtlichen 
Stimmzettelumschlag/Stimmzet-
telumschläge für die Briefwahl,
einen amtlichen, mit der Anschrift, 
an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen gelben Wahl-
briefumschlag mit dem Aufdruck 
„Wahlbrief für die kommunale 
Wahl“.

 
 Die Abholung von Wahlschein und 

Briefwahlunterlagen für einen ande-
ren ist 

 im Falle der Europawahl nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuwei-
sen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur 
zulässig, 

 wenn die Empfangsberechtigung 
durch schriftliche Vollmacht nachge-
wiesen wird. 

 Der Wahlberechtigte, der seine Brief-
wahlunterlagen beim Bürgermeister-
amt selbst in Empfang nimmt, kann 
an Ort und Stelle die Briefwahl aus-
üben. 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler 
den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit 
dem Stimmzettel/den Stimmzetteln 

und den Wahlscheinen so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, 
dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr einge-
hen. 

 Wähler, die bei der Europawahl und 
bei den Kommunalwahlen durch 
Briefwahl wählen, müssen zwei-
Wahlbriefe absenden (roter Wahl-
brief = Europawahl, gelber Wahlbrief 
= für die kommunale Wahl). 

 Der Wahlbriefe für die Europawahl 
wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von 
Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. 

 Der Wahlbrief für die Kommunal-
wahlen wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besonde-
re Versendungsform ausschließlich 
von Deutsche Post AG unentgeltlich 
befördert. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der 
auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Ort, Datum  
Sasbach a. K., den 26.04.2019  
 
 
Bürgermeisteramt  
Gez. Scheiding, Bürgermeister  
Unterschrift, Amtsbezeichnung  
 

 

Das Rathaus 
informiert 

 

Homepage und Internet  
am 8. und 9. Mai 2019  
nicht verfügbar 
Die Gemeindeverwaltung weist darauf 
hin, dass bedingt von Serverarbeiten 
im Rathaus die Homepage mit Email-
Account nicht verfügbar sind. 

 
 

Sperrung der  
Schlossgasse in Sasbach 
Aufgrund notwendiger Arbeiten an der 
Wasserleitung muss die Schlossgasse am 
02. und 03. Mai 2019 für die Durchfahrt 
gesperrt werden. Die Leitungsarbeiten 
�nden auf Höhe von Hausnummer 6 
statt. Für die Anwohner besteht die Mög-
lichkeit, ihre Grundstücke entweder aus 
Richtung der Jechtinger Straße oder aus 
Richtung der Neudorfstraße anzufahren. 

Um Kenntnisnahme wird gebeten. 

 
 

Wahlscheinantrag  
bequem per Internet 
Zu den Kommunalwahlen und zur Europa-
wahl am 26.5.2019 können Wahlscheine 
neben den herkömmlichen Beantragungs-
arten schriftlich oder mündlich auch durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form beantragt werden (§10 
Abs. 1 Kommunalwahlordnung). Wir bieten 
Ihnen zur Wahl die Beantragung eines Wahl-
scheines per Internet auf unserer Home-
page www.sasbach.eu an. Beim Aufruf des 
Links unter der Rubrik Download –Wahl-

 erhalten Sie ein 
Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. 
Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung 
tragen Sie in das Antragungsformular ein. Ih-
nen steht es o�en, sich die Unterlagen nach 
Hause oder an eine abweichende Versand-
anschrift senden zu lassen. Ihre Antragsda-
ten werden verschlüsselt über das Internet 
in eine Sammeldatei zur Abarbeitung über-
tragen. Für die automatische Prüfung Ihrer 
Daten benötigen wir unter anderem zwin-
gend die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und 
Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten 
nicht mit unserem dialogisierten Wähler-
verzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie 
automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
anschließend per Post zugestellt. Sollten Sie 
Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen 
haben, können Sie auch formlos per E-Mail 
an �amm@sasbach.eu einen Wahlschein be-
antragen. In diesem Fall teilen Sie uns bitte 
Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, 
Geburtsdatum und vollständige Wohnan-
schrift) mit. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wen-
den Sie sich bitte an Frau Flamm, Tel.: 
07642/9101-24, E-Mail: �amm@sasbach.eu. 
 

 
Hängefahnen für  
den Ortsteil Sasbach 
Für die Dekoration der Ortsstraßen im Orts-
teil Sasbach gibt es im Rathaus, Zimmer 2 
noch Hängefahnen zu erwerben. Der nächs-
te Anlass wäre beispielsweise das Winzer-
fest, welches im August statt�ndet. 
Wir haben folgende Größe der Hängefah-
nen vorrätig: 
Größe 120 x 200 cm, Preis pro Stück 50,-- 
Euro incl. MwSt. 
Es handelt sich um die Gemeindefahne mit 
Wappen. Die Fahne besteht aus licht- und 
wetterbeständigem Flaggensto�, 100 % 
Polyester, Fahnen ringsum gesäumt, an der 
Oberkante mit Hohlsaum aus gleichem Sto� 
Falls Sie eine größere Hängefahne mit den 
Abmaßen 150 x 250 cm oder sonstige Fah-
nen erwerben möchten, müssen sie diese 
bei der Gemeindeverwaltung, bis spätes-
tens 31.05.2019, vorbestellen. 
Falls Sie weitere Fragen haben melden Sie 
sich bei der Gemeindeverwaltung Sasbach, 
Zimmer Nr. 2, Frau Felchner, per E-Mail unter 
felchner@sasbach.eu oder telefonisch unter 
der Nr. 07642/9101-23. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Abt. Leiselheim

Feuerwehr Probe 
Abt. Leiselheim Dienstag um 19.30 Uhr 
 
 
Fundbüro
Fundbüro/Bürgerbüro im Rathaus, EG Zi. 1, 
Tel.: 07642/9101-24

Folgende Gegenstände sind im Fundbüro 
der Gemeinde Sasbach a.K. abgegeben wor-
den und können zu den Ö�nungszeiten ab-
geholt werden:

- Kinder-Mountainbike, Marke Fischer, Farbe 
blau-silber 
 

 

Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Graue Tonne 
Montag, 29.04.2019 
 

 

Aus den
Kindergärten

Kindergarten 
Wirbelwind
in Sasbach

Die Maxis vom Kindergarten Wirbelwind 
waren wie jedes Jahr zu Besuch bei Michael 
und Heike Burkhardt in der Metzgerei Sas-
bach. 
Mit Schürzen, Metzgerhauben und Gum-
mistiefel ausgerüstet ging es schon an die 
Arbeit. Mit großer Begeisterung durften die 
Kinder selbst Wienerle und Frikadellen ma-
chen. Zwischendurch gab es ein „Versucher-
le“. Es schmeckte ausgezeichnet. 

Die fertigen Wienerle und Frikadellen beka-
men die Maxis mit und diese wurden dann 
beim gemeinsamen Frühstück im Kinder-
garten gegessen. Herzlichen Dank für die 
tolle Führung. 

 
 

Kindergarten Kunterbunt
O�ener Winzerkeller in Jechtingen 
Der Kindergarten Kunterbunt bewirtet Sie 
am Sonntag, 28.04.2019 ab 11.00 Uhr beim 
O�enen Winzerkeller in Jechtingen mit 
Ka�ee und selbstgebackenen Kuchen und 
Torten (auch zum mitnehmen), Getränken 
und heißen Würsten. Mit Ihrem Besuch un-
terstützen Sie die Kindergartenarbeit. Wir 
freuen uns auf Sie. 
Der Elternbeirat vom Kindergarten Kunter-
bunt 
 
 

Aus den Schulen

Rheinauen- 
Grundschule  
Sasbach 

Wir wünschen unseren Kindern aus Sasbach 
ein gesegnetes Fest der 1. Heiligen Kommu-
nion. 
Für die Kommunionkinder ist am Montag, 
29. April 2019 schulfrei. 

Rheinauen-Grundschule Sasbach 
 
 

Landratsamt 
Emmendingen

Aus Resten Leckeres kochen 
Reste gibt’s im Kühlschrank immer. Daraus 
lassen sich leckere Gerichte zaubern. Im 
Rahmen der Landesinitiative Mach`s Mahl 
bietet das Landwirtschaftliche Bildungszen-
trum Emmendingen-Hochburg am Diens-
tag, 7. Mai 2019 von 18:00 bis 21:00 Uhr 
einen Workshop „Reste sind Feste“ an. Da-
bei werden schnelle, leckere Speisen unter 
Verwendung von Lebensmittelresten zube-
reitet. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 11 €. 
Die Lebensmittelkosten werden umgelegt. 
Anmeldung bis zum 3. Mai 2019 unter Koch-
workshop@landkreis-emmendingen.de 
 
 
Vortrag über moderne  
Narkoseverfahren 
„Wie gefährlich ist Narkose?“ Diese und 
viele weitere Fragen rund um das Thema 
„Moderne Narkose“ wird Dr.Fritz-Ulrich Hah-
ne, Chefarzt der Abteilung Anästhesie und 
Intensivmedizin am Kreiskrankenhaus Em-
mendingen in seinem Vortrag am Montag, 
6. Mai 2019 um 19:00 Uhr in Vörstetten im 
Rettungszentrum beantworten. Er infor-
miert über die unterschiedlichen modernen 
Narkoseverfahren, die Überwachung und Si-
cherheit während der Narkose und die Mög-
lichkeiten der Schmerzbehandlung nach 
einer Operation. Dabei geht er auch auf die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Narkose-
formen bei den unterschiedlichen Begleiter-
krankungen ein. Der Eintritt ist frei. 
 
 
 

Kirchliche  
Nachrichten
Evangelische
Kirchengemeinde

Königscha�hausen-Leiselheim 
 
Sonntag, 28.04.2019 – Gottesdienste
09:00 Uhr Königscha�hausen
10:15 Uhr Leiselheim
15:00 Uhr O�ener Gottesdienst im Gemein-
dehaus
 
Sonntag, 05.05.2019 – Gottesdienste 
09:00 Uhr Leiselheim 
10:15 Uhr Königscha�hausen mit Taufen
 
Internetadresse Kirchengemeinde König-
scha�hausen/Leiselheim: 
www.eki-koelei.de, koenigscha�hausen-
leiselheim@kbz.ekiba.de 
Sprechzeiten von Frau Umhauer im Pfarr-
amtsbüro: 
Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstag 
von 9.00 bis 11.00 Uhr, Tel. 3203 
 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

26.04.2019 - 03.05.2019 
Freitag, 26.04.2019 
S 10.00 Uhr Probe der Erstkommuni-
  onkinder mit Kerze und 
  Ministranten 
L 11.30 Uhr Goldene Hochzeit von 
  Hans u. Erna Groß 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 27.04.2019 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
W 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
  am Vorabend 
2. Sonntag der Osterzeit, 28.04.2019 
J 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
S 10.00 Uhr Erstkommunion 
S 18.00 Uhr Dankandacht 
Montag, 29.04.2019 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 30.04.2019 
J 19.00 Uhr Heilige Messe 
Hl. Josef, der Arbeiter, 01.05.2019 
L 18.00 Uhr Heilige Messe 
  Erö�nung der 
  Maiandachten 
Donnerstag, 02.05.2019 
J 16.30 Uhr Probe der Erstkommuni-
  onkinder 
W 18.00 Uhr Anbetung 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
L 20.15 Uhr Heilige Stunde 
Freitag, 03.05.2019 
L 09.00 Uhr Stille Anbetung bis 12 Uhr 
J 16.30 Uhr Probe der Erstkommuni-
  onkinder mit Kerze und
  Ministranten 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
  Herz-Jesu Freitag 
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Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: 
Sonntag - Donnerstag: 19.00 Uhr; 
Freitag: 18.30 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas u. 
Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.30 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr
Frau Binder 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Ö�nungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr
 
 

Vereinsnachrichten

Einladung zur Generalver-
sammlung der Obstbaugenos-
senschaft e.G. Hirschländer 
in der „Sasbacher Bürgerstube“ am Montag 
29.04.2019 um 20.30 Uhr 
Tagesordnung: 
1.  Erö�nung und Begrüßung
2.  Geschäftsbericht des Vorstandes
3.  Vorlage des Jahresabschlusses 2018
4.  Bericht des Aufsichtsrates über
  a. seine Prüfungstätigkeit
  b. Ergebnisse der gesetzlichen Prüfung
5.  Beschlussfassung über die Genehmi-

gung des Jahresabschlusses 2018 und 
die Verwendung des Reingewinns

6.  Beschlussfassung über die Entlastung
  a. des Vorstandes
  b. des Aufsichtsrates
7.  Wahlen zum
  a. Vorstand
  b. Aufsichtsrat
8.  Verschiedenes 
 
 

Sasbach

Papiersammlung im Ortsteil Sasbach 
heute, Freitag, 26. April 2019 ab 17:00 
Uhr
Gesammelt werden Zeitungen und Illust-
rierte, Werbeeinlagen, Prospekte und Kata-
loge. Nicht gesammelt werden: Kartonagen 
Formverpackungen, Wellpappe;Grau-und 
Braun-papier Displayverpackungen, Bitte 
das Papier in Bündeln verschnürt am Stra-
ßenrand bereitstellen. Die Bündel sollten 
nicht zu groß sein,daß sie von den Helfern 
noch getragen werden können. Bitte nur 
Schnüre, keine Klebebänder verwenden. 
Die Bündel müssen von den Helfern geö�-
net werden, bevor das Papier in den Contai-
ner kommt. Die nächste Sammlung �ndet 
im Juli 2019 statt. Mit Ihrer Papierspende 
unterstützen Sie die Arbeit des Deutschen 
Roten Kreuzes Fragen zur Papiersammlung 
beantwortet Ihnen das DRK gerne unter der 
Telefon-Nr: 07642/ 92 69- 12 

Fußballverein
Sasbach e. V.

Fr., 26.04.2019
18.45 Uhr SC Wyhl III - FV Sasbach III 

So., 28.04.2019
15.00 Uhr SG Heckl./Malterd. I - FV Sasbach I
Spielort: Hecklingen

Mi., 01.05.2019
13.00 Uhr FV Sasbach III - SG Prechtal/Oberp. III
16.00 Uhr FV Sasbach I - SF Elzach-Yach II

Jugendabteilung FV Sasbach
Fr., 26.04.2019
18.00 Uhr SG Endingen CII - SG Jechtingen CII
Spielort: Königscha�hausen
18.30 Uhr SG Jechtingen EII - SF Grießheim EII
Spielort: Jechtingen

Sa., 27.04.2019
12.00 Uhr Bahlinger SC AII - SG Sasbach A
Spielort: Bahlingen
13.00 Uhr SG Jechtingen E - FC Buchholz E
Spielort: Jechtingen
13.00 Uhr SG Sasbach DII - SV Kappel DII
Spielort: Sasbach
14.00 Uhr SG Burkheim B - SG Wyhl B
Spielort: Burkheim
14.30 Uhr SG Jechtingen C - SG Breisgau C
Spielort: Jechtingen
14.30 Uhr SG Sasbach D - Freiburger FC DII
Spielort: Sasbach

Di., 30.04.2019
19.30 Uhr SG Wyhl B - FC Emmendingen BII
Spielort: Weisweil

Mi., 01.05.2019
Halb�nale Bezirkspokal
15.00 Uhr SG Endingen A - SG Wyhl A
Spielort: Endingen

Fr., 03.05.2019
18.30 Uhr SG Freiamt DII - SG Sasbach DII
Spielort: Ottoschwanden

Landfrauen
Leiselheim

Gymnastikkurse 
In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und 
Sozialwerk des Landfrauenverbandes Süd-
baden e.V. �nden folgende Gymnastikkurse 
in der Turnhalle Leiselheim statt: 
Ab Montag, den29.4.2019 
(12 Termine, immer Montags) 
Mo 18.30 - 19.30 Uhr Frauen 
Mo 19.30 - 20.30 Uhr junge Frauen 
Mo 20.30 - 21.30 Uhr Männer 

Die Kurse werden geleitet von Anke Lande-
rer und Teresa Ringswald. 
Mitglieder, sowie Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen. 

Die Anmeldung erfolgt im Kurs. 
 

Landjugend
Leiselheim

Es ist wieder soweit, am Dienstag, den  
30. April 2019 stellt die Leiselheimer Landju-
gend traditionell den Maibaum in der Ortsmit-
te. Wer bei dem Spektakel dabei sein möchte, 
kommt ab 18 Uhr zur WG in Leiselheim. 
Auf Euer Kommen freut sich 
Die Landjugend Leiselheim 

Tanzabend 
Die Landjugend lädt alle Tanz- und Mu-
sikfreunde am Samstag, den 27.04.2019  
ab 20 Uhr, zum Tanzabend in den Trott-
schopf in Leiselheim ein. 
P.S Über einen Beitrag in Form von Snacks 
würden wir uns sehr freuen 
 
 

Mandolinen- &
Gitarrenverein
Jechtingen e. V.

Matinée Konzert
Liebe Musikfreunde,
wir möchten Sie recht herzlich zu unserem 
Matinée Konzert einladen.
Sonntag, 28. April 2019 um 11.00 Uhr im 
Burgundersaal der WG Jechtingen-Amol-
tern -Eintritt frei - 

Es freut sich auf Ihr Kommen: der Mando-
linen und Gitarrenverein Jechtingen unter 
der Leitung von Stefan Gerhart 
 
 

Sportverein  
Jechtingen

Sonntag, 28. April, Herren 
13.00 Uhr: SV Achkarren 2 - SV Jechtingen 2 
Donnerstag, 02. Mai, Herren 
19.00Uhr: SV Jechtingen - SC Holzhausen 
 
Endlich ist es wieder soweit! 
Auch in diesem Jahr laden wir euch alle 
zum 01. Maihock an das Sportgelände 
des SV Jechtingens ein. Wir verwöhnen Sie  
ab 11 Uhr mit Getränken, warmen Speisen 
sowie Ka�ee und Kuchen. 
Der Sportverein Jechtingen freut sich auf 
Ihren Besuch und wünscht viel Vergnügen. 
 
 

Winzerkapelle
Jechtingen e. V.

Am 1. Mai laden wir Sie herzlich zu unserem 
Verp�egungsstand an der Winzergenossen-
schaft in Jechtingen ein. 
Ob zur Stärkung während einer Wanderung 
oder einfach für den kleinen Hunger zwi-
schendurch – bei uns sind Sie richtig. 
Ab 11:00 Uhr bekommen Sie bei uns frisch 
gebackenen Flammkuchen und natürlich 
auch ein Glas Wein der Winzergenossen-
schaft Jechtingen-Amoltern. 
Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Winzerkapelle Jechtingen e.V. 
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Sonstiges

Warnmeldung des  
Polizeipräsidiums Freiburg: 
Trickbetrüger unterwegs – Geldwechsel-
trick grassiert derzeit in Südbaden 
Beim Polizeipräsidium Freiburg, zuständig 
für die Landkreise Emmendingen, Breisgau-
Hochschwarzwald, Lörrach, Waldshut-Tien-
gen und den Stadtkreis Freiburg, verzeich-
net man gegenwärtig eine ansteigende 
Anzahl von Betrügereien im Zusammen-
hang mit dem altbekannten Geldwechsel-
trick. Die Masche ist fast immer die gleiche: 
Vorwiegend ältere Menschen werden von 
vornehmlich deutlich jüngeren Personen 
„gebeten“, eine Geldmünze zu wechseln um 
beispielsweise einen Parkscheinautomaten 
bedienen zu können. Dabei kommt es dann 
in der Folge zum ungenierten Gelddieb-
stahl. 

Polizei: Hilfsbereitschaft älterer Men-
schen wird schamlos ausgenutzt 
Die Gauner zeichnet aus, dass sie über eine 
unglaubliche Dreistigkeit und Fingerfertig-
keit verfügen. Der Gri� in die Geldbörse des 
hilfsbereiten Menschen wird oftmals erst 
später bemerkt, da er in der Regel mit ei-
nem geschickten Ablenkungsmanöver ein-
hergeht. Insgesamt zählten die Ermittler im 
Jahr 2019 bereits 33 Fälle, wobei die Schwer-
punkte auf Parkplätzen im Raum Freiburg, 
Lörrach und Weil am Rhein liegen. Der da-
bei entstandene Diebstahlsschaden ist be-
trächtlich und bewegt sich im fünfstelligen 
Bereich. Besonders per�de: Die meist jünge-
ren Betrüger setzen bei ihrem Tun bewusst 
auf die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit 
ihrer Opfer. 

Tipps der Polizei: Seien Sie misstrauisch. 
Haben Sie den Mut NEIN zu sagen! 
Die Ermittler warnen insbesondere ältere 
Menschen vor dieser altbekannten Betrugs-
art: Ziehen Sie vor Fremden Ihre Geldbör-
se nicht! Sind Sie misstrauisch, wenn Sie 
von deutlich jüngeren Personen gebeten 
werden, Geld zu wechseln. Die Bitte ist be-
reits Teil des Tricks. Die Ganoven nutzen 
Ihre Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Dabei 
kommt ihnen ihre Ra�nesse und die ein-
geübte Fingerfertigkeit zu gute. Verweisen 
Sie bei dem Ansinnen auf Geldwechseln auf 
ein nahegelegenes Geschäft. Haben Sie den 
Mut, NEIN zu sagen! Wichtig: Führen Sie kei-
ne größeren Geldbeträge mit sich. 

Polizei berät auch vor Ort 
Weitere Informationen �nden Sie auch 
im Internet unter www.polizei-beratung.
de. Das Referat Prävention des Polizeiprä-
sidiums Freiburg bietet darüber hinaus 
auch spezielle Vortragsveranstaltungen 
beispielsweise für Vereine/Vereinigungen 
zur Vorbeugung seniorenspezi�scher Kri-
minalität an. Bei Interesse wenden Sie sich 
an das Referat Prävention telefonisch unter 
0761/29608-0 oder per E-Mail an: freiburg.
pp.praevention@polizei.bwl.de. 
 

Naturgarten Kaiserstuhl 
Lieber Wander- und Weinfreund, 
am Sonntag, den 28. April 2019 erwartet Sie 
ein besonderes Erlebnis: Das 8. Gipfeltre�en 
Kaiserstühler Jungweine. 
Zum nunmehr zweiten Mal �ndet das Gipfel-
tre�en auf dem bekannten Aussichtspunkt, 
der Mondhalde, zwischen Vogtsburg-Bisch-
o�ngen und Vogtsburg-Oberrotweil statt. 
Ab 12:00 Uhr werden Sie von den Tourismus-
vereinen Bischo�ngen und Oberrotweil, 
der Vogtsburg-Touristik sowie vom Team 
der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH herzlich 
empfangen. 
50 verschiedene Jungweine des Jahrgangs 
2018 geben einen Einblick in die Weinsaison 
2019. Präsentiert werden die edlen Kaiser-
stühler Tropfen ganz hoheitlich durch die 
Bereichsweinprinzessin Kaiserstuhl-Tuni-
berg Katrin Schmidt. Auch für den kleinen 
Hunger wird etwas angeboten. 
Eine geführte Mountainbike-Tour ab Ach-
karren sowie Planwagen-Fahrten von/bis 
Oberrotweil und Bischo�ngen runden das 
Erlebnis ab. Weitere Info unter www.natur-
garten-kaiserstuhl.de. 
 
 
 
Katholisches Bildungswerk  
Am Litzelberg 
Einladung zur Abschlussveranstaltung 
der Jazztanzkurse 
Zur dieser traditionellen Veranstaltung la-
den wir Sie herzlich ein auf Samstag, den 
27. April 2019 in die 
Turn-und Festhalle Wyhl. 
Es gibt eine Nachmittags- und eine Abend-
vorstellung. 
Nachmittagsvorstellung: 14:30 Uhr (Einlass 
um 13:45 Uhr) 
Abendvorstellung: 19:30 Uhr (Einlass um 
18:45 Uhr) 
 
Rund 130 Kinder und Jugendliche aus Wyhl 
und den Nachbargemeinden zeigen unter 
dem Motto „Die Welt zu Gast in Wyhl“ 
Tänze, die sie in den Kursstunden erarbeitet 
haben. 
Als Gastgruppe dürfen wir „Raqisa 1001 
Layla, Tänzerinnen aus 1001 Nacht“ – eine 
Bauchtanzgruppe aus Endingen– begrüßen. 
 
Für das leibliche Wohl sorgt in gewohnter 
Weise der katholische Frauenbund Wyhl. 
 
Es freuen sich auf Sie mit den Tänzerinnen 
und Tänzern die Kursleiterinnen Sonja Ehret-
Knupfer, Julia Hügle und Rebecca Bieber 
 
 
Freunde und Förderer des 
Martin-Schongauer-Gymnasi-
ums Breisach e. V. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
am Dienstag, 7. Mai 2019 
um 19:00 Uhr 
im MSG, Raum 107 
lade ich Sie hiermit herzlich ein. 

Tagesordnung 
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht zum abgelaufenen 

Geschäftsjahr
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl der Kassenprüfer für das Ge-

schäftsjahr 2019
7. Rahmenplanung 2019
8. Bericht der Schulleitung
9. Verschiedenes
 
Anträge und Anregungen hinsichtlich 
der Tagesordnung sind bis spätestens 
30.04.2019 bei einem Mitglied des Vorstan-
des einzureichen. 

Mit freundlichem Gruß 
Petra Timm 
 

 
Kreisverband Obstbau,  
Garten und Landschaft  
Emmendingen e.V. 
Mai-Infoabend im KOGL-Lehrgarten 
Der nächste ö�entliche Informationsabend 
des Kreisverbandes Obstbau, Garten und 
Landschaft Emmendingen e.V. (KOGL) �n-
det am ersten Freitag des Monats, also am 3. 
Mai von 17.00 bis 19.00 Uhr, statt. Der KOGL 
ö�net an diesem Abend seinen Lehrgarten 
wieder für alle, die sich für Obst und Garten 
interessieren. 

Als Schwerpunktthema steht das Veredeln 
von Obstbäumen durch Rindenpfropfen 
auf dem Programm, das in Theorie und Pra-
xis erklärt wird. Auf einem Rundgang durch 
den Lehrgarten werden an diesem Abend 
die Auswirkungen der Schnitt- und P�ege-
maßnahmen der letzten Monate, die Blüten 
und Fruchtansätze sowie die Entwicklung 
der neuen Staudenbeete begutachtet. Au-
ßerdem wird über die jetzt im Frühjahr an-
fallenden P�egearbeiten an Bäumen und 
Sträuchern und auch noch einmal über den 
Schnitt von P�rsichbäumen gesprochen. 
Wie immer beantworten die Instruktoren 
des KOGL die Fragen der Teilnehmer rund 
um Obst und Garten. Der Lehrgarten liegt in 
Kenzingen an der „Alten Straße“. 

Diese Kurse sind weiterhin kostenlos, über 
einen freiwilligen Beitrag freut sich der 
KOGL. Anmeldung ist nicht erforderlich, je 
nach Teilnehmerzahl werden kleine Grup-
pen gebildet, die von erfahrenen Fachwar-
ten geführt werden. Viele weitere Informa-
tionen zum Lehrgarten und zum KOGL sind 
auch im Internet unter www.kogl-emmen-
dingen.de zu �nden. Gruppen oder Einzel-
personen mit speziellem Interesse können 
auch außerhalb der ö�entlichen Veranstal-
tungen einen Termin vereinbaren. 
 
Kreisverband Obstbau, Garten und Land-
schaft Emmendingen e.V.
(KOGL Emmendingen) 
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Vortragsreihe BiZ & Donna 
„WieDerEinstieg“ gelingt 
Am Dienstag, 7. Mai, informiert Andrea Kli-
mak zum Thema „Erfolgreich wiedereinstei-
gen“. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr 
im Berufsinformationszentrum (BiZ, Raum 
A007) der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehe-
ner Straße 77. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung nicht erforderlich. 
Die Veranstaltung richtet sich an Frauen und 
Männer, die nach der Familienphase oder 
der P�ege von Angehörigen den beru�i-
chen Wiedereinstieg vorbereiten.
Interessentinnen erhalten Tipps zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf, zur Situation 
auf dem regionalen Arbeitsmarkt, welche 
grundsätzlichen Anforderungen Bewerbe-
rinnen im Wettbewerb um Arbeitsplätze 
mitbringen müssen und wie die Agentur für 
Arbeit mit ihrem Service- und Förderange-
bot den beru�ichen Wiedereinstieg unter-
stützen kann. 

Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Kli-
mak organisierten Vortragsreihe BiZ & Don-
na. Als Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für 
Arbeit Freiburg in übergeordneten Fragen 
der Frauenförderung, der Gleichstellung 
von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 
und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 
 
Online-Programm bei  
Alkoholproblemen 
DAK-Gesundheit in Freiburg bietet kos-
tenloses Coaching „Vorvida“ an 
Freiburg, 18. April 2019. Unterschätzte 
Gefahr Alkohol: Vier Millionen Erwerbstä-
tige in Deutschland haben einen riskan-
ten Alkoholkonsum. Doch es fehlt bisher 
an Behandlungsangeboten, die frühzei-
tig ansetzen. Die DAK-Gesundheit in Frei-
burg schließt nun mit dem Online-Ange-
bot „Vorvida“ eine Versorgungslücke: Das 
völlig neuartige Selbsthilfeprogramm 
ermittelt die persönlichen Trinkgewohn-
heiten der Teilnehmer, zeigt mögliche 
Risiken und bietet den Betro�enen indi-
viduelle Hilfsangebote und Tipps. „Vor-
vida“ reduziert riskantes Trinkverhalten 
nach einer aktuellen Studie um bis zu 75 
Prozent. Die DAK-Gesundheit ist die erste 
Krankenkasse, die das Programm anbie-
tet. 

Das Programm „Vorvida“ verfolgt ein Kon-
zept, das im Vergleich zu anderen Online-
Coachings nicht auf kategorischer Absti-
nenz basiert. Vielmehr soll ein Gefühl für 
den eigenen Alkoholkonsum gescha�en 
und dieser dann Stück für Stück reduziert 
werden. Das Angebot richtet sich gerade 
an Menschen, die nicht süchtig sind, aber 
weniger trinken möchten. „Die große Zahl 
der Menschen mit Alkoholproblemen ist 
alarmierend“, sagt Petra Rambach von der 
DAK-Gesundheit in Freiburg. „Dennoch 
fehlen bislang passende Versorgungs- und 
Behandlungsangebote. Unser Angebot 
‚Vorvida‘ schließt diese Lücke und geht als 
Online-Selbsthilfeprogramm neue Wege in 
der Prävention.“ 
Das Online-Coaching „Vorvida“ ist auf 
Smartphones und Tablets mobil voll nutz-
bar. Es kann auch über die digitale Gesund-
heitsplattform „Vivy“ genutzt werden. Alle 
Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht weitergegeben. Mit der Versicherten-
nummer und einer E-Mail-Adresse können 
sich DAK-Versicherte ab sofort kostenlos re-
gistrieren. Eine Anmeldung ist auf 
www.dak.de/vorvida möglich. 
 
 
Berufe in Uniform 
Am Donnerstag, 9. Mai, informieren Einstel-
lungsberater der Bundeswehr, der Bundes-
polizei, der Polizeidirektion Freiburg und der 
Zollverwaltung über „Berufe in Uniform“. Die 
Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Berufs-
informationszentrum der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Lehener Straße 77. Die Teilnahme 
ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erfor-
derlich. 
Interessierte Jugendliche erfahren in Vorträ-
gen und daran anschließenden Beratungen 
(bis 16:30 Uhr) alles Wissenswerte zur Lauf-
bahn bei Bundeswehr, Polizei oder Zoll. 
 
 
Naturzentrum Kaiserstuhl 
Wildbienen, Wildkräuter und Biotope 
Die besondere Flora und Fauna möchte 
entdeckt werden. Das Jahresprogramm er-
halten Sie bei den Tourist-Informationen am 
Kaiserstuhl bzw. unter www.naturzentrum-
kaiserstuhl.de. Eine Anmeldung ist nur für 
den 5.5. erforderlich. 
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungs-
räumen, holen Sie sich Tipps und Informati-

onen, wandern Sie u.a. durch unsere neue 
Fotoausstellung „Wildbienen am Kaiser-
stuhl“ oder lassen Sie sich von uns ganz 
persönlich beraten. 
Donnerstag, 2.5., 19.30 Uhr 
Bildvortrag: Faszination der Wildbienen 
Entdecken Sie die Welt von Langhornbiene, 
Hummel & Co! Die Arten, ihre Lebensweise 
und Lebensräume werden vorgestellt, mit 
praktischen Tipps für den Hausgarten. Ihrin-
gen, Bürgersaal im Rathaus, Katharina Kiefer 
& Reinhold Treiber, 6 € 
Sonntag, 5.5., 10-12.30 Uhr 
Mit den Kaiserstühler Naturlotsen auf 
Entdeckungstour 
Drei engagierte Teenies führen Kinder mit 
ihren Eltern auf dem Wendelin-Wiedehopf-
Pfad zu Tieren, P�anzen und Höhlen in Hohl-
wegen. Ihringen, Ev. Kirche, Estelle, Silja & 
Fedor,3 €, Kinder 2 €. Bitte Fernglas mitbrin-
gen! 
Sonntag, 5.5., 15.10-18.30 Uhr 
Wildkräuter am Tuniberg erkunden und 
genießen 
Entdecken und schmecken Sie mit der Kräu-
terpädagogin die P�anzenvielfalt im Wein-
berg und erfahren Sie Wissenswertes zu 
deren Verwendung in Küche und Heilkunde. 
Freiburg-Waltershofen, Apotheke (VAG-An-
schluss Haltestelle Ochsen), Bärbel Hö�in-
Rock, 17 € mit Wein + Kräuterleckereien. 
Telefonische Anmeldung unter 07665 
972035 erforderlich! 
Sonntag, 12.5., 10-12 Uhr 
Artenvielfalt im Weinberg 
Besondere Biotope tre�en auf eine naturför-
dernde Rebenbewirtschaftung! Bahlingen, 
Rathaus Infosäule, Webergässle, Katharina & 
Johannes Kiefer, 6 € inkl. Wein 

Ö�nungszeiten: 
Montag/Donnerstag 10-12 Uhr,
Samstag 15-17 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwald-
verein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: naturzentrum@ihringen.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
 
 
 



Sie wollen nebenberuflich einen Beruf erlernen?
• Ausbildung berufsbegleitend in Teilzeit:
   Hauswirtschaft (BFQ-Ernährung)
   Kinderpflege (BFQ-Erziehung)

Sie wollen sich berufsbegleitend weiterqualifizieren?
• Meisterschule Hauswirtschaft

Sie wollen das Abitur erwerben?
• Agrarwirtschaftliches Gymnasium
• Berufsoberschule für Sozialwesen

Alle Schularten starten 
im September 2019. 
In allen Schularten gilt Lehrmittelfreiheit.

Nähere Informationen unter
www.ests-freiburg.de
oder telefonisch 
0761-201-7766 und 7769
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In unserem Glücksrad erreichen Sie gezielt Ihre Kunden in den 
von Ihnen gewünschten Heimatblättern. Sichern Sie sich im April 
bis zu 30% Rabatt auf Ihre Anzeigenschaltung.

DARUM DREHT SICH‘S:
In 4 Ausgaben Ihrer Wahl = 10% Rabatt
In 8 Ausgaben Ihrer Wahl = 20% Rabatt
Ab 12 Ausgaben Ihrer Wahl = 30% Rabatt 

Na? Wie fühlt sich unser Glücksrad für Sie an? Unsere Aktion 
gilt vom 8.4. bis 12.5. in den Ausgaben der KW 15 bis 19.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.
de) und unsere aktuelle Preislisten für Gewerbe-
treibende und Werbeagenturen (gültig ab 1. Januar 
2019). * Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen 
liefern Sie bitte ihre druckfähigen, fertigen und 
gleichbleibenden (gleicher Text, gleiche Größe) An-
zeigenvorlagendaten bis donnerstags 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausge-
schlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- 
und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge 
sind nicht rabattierfähig. 1 Kombination zählt als 1 
Ausgabe. 
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Haus oder Hof zu mieten gesucht 
6 Zi., von Familie (4 Personen) mit Haustieren gerne
mit Garten bis 1350,- € WM Tel. 07642/ 92 86 912

Bauplatz dringend zu kaufen gesucht!
Gerne auch ein Teil- oder Abrissgrundstück.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 01 78 / 6 54 01 52
E-Mail: bernhard.klima@t-online.de


